
 

 

 

 
 

Beschlüsse des Beratungsforums Nrn. 1-5 

 

 

 

1. Berechnungsfähigkeit des Operationsmikroskops 

 

Der Zuschlag für die Anwendung des Operationsmikroskops ist nur für die in der GOZ-Nr. 

0110 abschließend aufgezählten Gebührenpositionen berechnungsfähig. Eine analoge An-

wendung dieser Zuschlagsposition oder anderer GOZ-Positionen für die Verwendung des 

Operationsmikroskops bei anderen als den in GOZ-Nr. 0110 bezeichneten Leistungen 

kommt nicht in Betracht. Wird eine nicht zuschlagsfähige Leistung erbracht, die aufgrund 

von darzulegender Schwierigkeit oder Zeitaufwand den Einsatz des Operationsmikroskops 

erfordert, kann dies mittels der §§ 5 bzw. 2 GOZ abgebildet werden. 

 

 

2. Zusätzliche Berechnung der GOZ-Nr. 2197 neben der GOZ-Nr. 2000 

 

Im Zusammenhang mit der Versiegelung von kariesfreien Zahnfissuren mit aushärtenden 

Kunststoffen und Glattflächenversiegelung nach der GOZ-Nr. 2000 ist die GOZ-Nr. 2197 für 

die adhäsive Befestigung der Versiegelung nicht zusätzlich berechnungsfähig, da die ad-

häsive Befestigung der Versiegelung nach der wissenschaftlichen „Neubeschreibung einer 

präventionsorientierten Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde“ Bestandteil der Fissurenversiege-

lung ist. 

 

 

3. Stillung einer übermäßigen Blutung 

 

Die GOZ 3050 ist im Rahmen der dentoalveolären Chirurgie ggf. als selbständige Leistung 

zusätzlich berechenbar, wenn die Blutung das typische Maß bei dem Eingriff deutlich über-

steigt und eine Unterbrechung der eigentlichen operativen Maßnahme erfordert. In allen 

anderen Fällen sind Blutstillungsmaßnahmen (auch größeren Umfangs), die ortsgleich mit 

chirurgischen Leistungen erfolgen, Bestandteil der jeweiligen Hauptleistung und dürfen 

nicht gesondert nach GOZ-Nr. 3050 berechnet werden. Dies gilt auch für die chirurgischen 

Leistungen aus der GOÄ, die für den Zahnarzt gemäß § 6 Abs. 2 GOZ geöffnet sind. 

 

 

4. Adhäsive Wurzelfüllung 

 

Die Geb.-Nr. 2197 GOZ ist bei adhäsiver Befestigung der Wurzelfüllung neben der Geb.-Nr. 

2440 GOZ zusätzlich berechnungsfähig. 

 

 

5. Trennung von Liquidation und Erstattung 

 

Bestimmungen, welche tarifbedingte Vertragsbestandteile des Versicherungsvertrages im 

reinen Innenverhältnis zwischen Versichertem und Versicherer sind, haben keinen Einfluss 

auf die Berechenbarkeit von Leistungen nach der GOZ. 

 

Anmerkung: Beschluss Nr. 5 gilt sinngemäß auch für Regelungen im Innenverhältnis von 

Beihilfeträgern und beihilfeberechtigten Personen. 
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